
NATURA 2000 
 
Mit dem Inkrafttreten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie, FFH-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG), des Rates vom 21. Mai 1992 zur "Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen" im Juni 1992 ist erstmals ein umfassendes 
rechtliches Instrumentarium zum Lebensraum- und Artenschutz in der Europäischen Union 
geschaffen worden.  
Das Schutzgebietssystem Natura 2000 ist in Deutschland zusätzlich mit der Umsetzung in 
nationales Recht im April 1998 rechtsverbindlich und schließt auch die Gebiete nach der 
Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) des Rates vom 2. April 1979 zur "Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten" mit ein. 
Die "Special Area of Conservation" (SAC) der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) 
bilden zusammen mit den "Special Protected Area" (SPA) der Vogelschutz-Richtlinie das 
europäische Schutzgebietssystem Natura 2000.  

Die FFH-Richtlinie sieht vor, die biologische Vielfalt auf dem Gebiet der Europäischen Union 
durch ein nach einheitlichen Kriterien ausgewiesenes Schutzgebietssystems dauerhaft zu 
schützen und zu erhalten. Damit wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass der Erhalt 
der biologischen Vielfalt nicht alleine durch den Schutz einzelner Habitate sondern nur durch 
Einbeziehung eines Biotopverbundes, der den unterschiedlichen ökologischen Ansprüchen 
der zu schützenden Arten und Lebensraumtypen gerecht wird, erreicht werden kann. Zu 
diesem Zweck sind in den Anhängen der Richtlinie Lebensraumtypen (Anhang I) und Arten 
(Anhang II) aufgeführt, deren Verbreitung und Vorkommen bei der Auswahl von geeigneten 
Schutzgebieten als Kriterien herangezogen werden sollen. 
Das Ziel der Ausweisung eines Netzes Natura 2000 ist in seiner Gesamtheit die 
Gewährleistung des Erhalts der in den Anhängen aufgeführten Arten und Lebensraumtypen. 
Darunter wird sowohl die Bewahrung als auch die Wiederherstellung eines "günstigen 
Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse" verstanden. In der Vogelschutz-Richtlinie 
wird zudem die Wiederherstellung und Neuschaffung von Lebensstätten gefordert. Neben 
dem Schutz der Lebensraumtypen und Art-Habitate im Rahmen der Ausweisung der o.g. 
Schutzgebiete bestehen für weitere Arten der FFH-Richtlinie besondere 
Artenschutzverpflichtungen (Anhang IV und V, FFH-Richtlinie). 

 
Folgende NATURA 2000 – Flächen mit zumeist gebietsübergreifendem Charakter wurden in 
der Stadt Cottbus ausgewiesen: 
 
Vogelschutzgebiet „Spreewald und Lieberoser Endmoräne“ 
 
FFH - Gebiet  „Peitzer Teiche“ 
 
FFH – Gebiet  „Biotopverbund Spreeaue“ 
 
FFH – Gebiet  „Spree“ 
 
FFH – Gebiet  „Lakomaer Teiche“ 


